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1. Einleitung 
1.1. Planungsanlass 
Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) schreibt die Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung für die Aufstellung von Bauleitplänen vor. Die mit der Ausarbeitung der Bauleit-
planung ermöglichte Nutzung kann negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Aus diesem Grund 
wird für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt, in welcher 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet werden. Im Ergebnis der 
Umweltverträglichkeitsprüfung werden im Bauleitplanverfahren Maßnahmen zur Abwendung 
schädlicher Umweltauswirkungen festgesetzt. Für den vorliegenden Bebauungsplan werden die 
Unterlagen in der Form des vorliegenden Umweltberichtes aufbereitet. Die Inhalte sind im BauGB 
definiert und wurden entsprechend bearbeitet.  
Mit der Erarbeitung des Umweltberichtes wird eine Eingriffs- und Kompensationsbilanzierung 
durchgeführt. 

 

 
Karte 1:  Lageplan des Bebauungsplanes (Entwurf)  
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Als Grundlage für den Umweltbericht wurden die folgenden Fachgutachten herangezogen: 
Schallschutz 

• SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH 2023Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan Nr. 
1 „Über den Springen“ der Gemeinde Sülzetal   

 
Klima 

• Landkreis Börde 2023   Klimaschutzprojekt  - Zwischenbericht zum Projekt  - Erstellung eines 
integrierten Klimaschutzprojektes für den Landkreis Börde für die kreiseigenen 
Zuständigkeiten  

 

• GEONET  2023 Expertise Klimaökologie für den Planungsprozess Gewerbeentwicklung 
Hightech-Park / Magdeburg,   

 
Wasser 

• TU Dresden 2022  Einfluss des Klimawandels auf das Handlungsfeld der Wasserwirtschaft 
am Beispiel des Landkreises Börde  
 

• IVW GmbH 2023: Hydrologisches Gutachten - Machbarkeitsprüfung zur Verbringung des 
Niederschlagswassers im Plangebiet "Über den Springen" unter Berücksichtigung des 
Verschlechterungsverbot gemäß Wasserrahmenrichtlinie. Magdeburg. Juni 2023. unveröff. 
Gutachten 

 
Boden: 

• Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt 2022  Bodenverwertungskonzept Eulenberg 
 

• GGU GmbH  Gesellschaft für Grundbau und Umwelttechnik GmbH Magdeburg 2023 Sülzetal, 
B-Plan Geotechnischer Bericht 

 
Artenschutz 

• ÖKOTOP GbR, Büro für angewandte Landschaftsökologie  2022 Faunistische 
Untersuchungen zum geplanten Industriegebiet „Sülzetal“ 

 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) 

• IHU Geologie und Analytik GmbH 2023 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

 
 
 

1.2. Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 
Ziel und Zweck der Planung 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine ca. 526 ha große landwirtschaftlich genutzte 
Fläche im Nordosten der Gemeinde Sülzetal, an der Gemarkungsgrenze zu Magdeburg.  
Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes erfolgt mit der Zielsetzung, Industrie- und 
Gewerbeflächen auszuweisen, zur Entwicklung eines interkommunalen Hightec-Parks. 
 
Im Grenzbereich der drei Gemeinden Magdeburg, Sülzetal und Wanzleben soll ein Industrie- und 
Gewerbestandort mit überregionaler Ausstrahlung entstehen, der aufgrund der verkehrsgünstigen Lage 
(Bundesstraße 81 / Autobahnanschluss A14) den Ansprüchen an einen modernen, zukunftsorientierten 
Industriestandort gerecht wird. Die geplante Entwicklung entspricht den Ausweisungen des 
Landesentwicklungsplans, der hier einen Vorrangstandort mit übergeordneter strategischer Bedeutung 
für neue Industrieansiedlungen festlegt.1 
 
 
Erforderlichkeit der Planaufstellung 
Aufgabe der Bauleitplanung ist es, sobald es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich ist, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe 
des Baugesetzbuches vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan enthält als 
verbindlicher Bauleitplan die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung (§ 8 
Abs. 1 Satz 1 BauGB).  

                                                 
1 Übernommen aus der Begründung zum Bebauungsplan „Über den Springen“ 
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Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit 
dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln (§ 1 Abs. 5 
BauGB). 
 
Das Plangebiet stellt sich derzeit als landwirtschaftlich genutzte Fläche dar und ist planungsrechtlich 
dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zuzuordnen. Es besteht kein Baurecht. 
 

- Der geplante High-Tec-Park soll sich über die Fläche von drei Gemeinden erstrecken. Die 
Landeshauptstadt Magdeburg hat für ihren Bereich mit dem rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan Nr. 353-2 „Eulenberg“ bereits Baurecht für ein großflächiges Industriegebiet 
geschaffen. Mit der Ansiedlung des Chip-Herstellers Intel entsteht Bedarf an zusätzlichen 
Industrie- und Gewerbeflächen im Umfeld, da viele Unternehmen die Nähe zu dieser 
Großansiedlung suchen, darunter etliche, die mit dem Produktionsprozess von Intel eng 
verknüpft sein werden (sogenannte Supplier).  

- Im Interesse dieser regional bedeutsamen interkommunalen Wirtschaftsentwicklung ist es 
erforderlich, im Umfeld des Intel-Standortes weitere Flächen für gewerblich- industrielle 
Nutzungen festzusetzen und über die Instrumente der verbindlichen Bauleitplanung zu sichern.  

- Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Über den Springen“ sind aufgrund der 
Nähe zur Autobahn und aufgrund der unmittelbaren Lage an der B 81 hervorragend erschlossen 
und weitgehend frei von Zäsuren (z.B. Leitungen, Straßen, Geländebrüche u. ä.).  

Die in der Gemeinde Sülzetal vorhandenen Industrie- und Gewerbestandorte decken den oben 
beschriebenen Bedarf nicht ab, insbesondere das Gewerbegebiet Osterweddingen ist vollständig 
belegt.  
 
Der vorliegende Bebauungsplan wird daher aufgestellt, um für ergänzende gewerblich-industrielle 
Ansiedlungen im Umfeld von Intel Baurecht zu schaffen. Mit der Ausweisung neuer Industrie- und 
Gewerbeflächen soll der aktuellen Nachfrage in diesem Sektor entsprochen werden.  
 
Somit trägt der Bebauungsplan insbesondere den Belangen der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes 
Rechnung. Die Gemeinde Sülzetal erhofft sich von den Gewerbe- und Industrieansiedlungen neue 
hochwertige Arbeitsplätze sowie wichtige Impulse für die Entwicklung der Gemeinde.2 
 
Es sind folgende Darstellungen und Flächenanteile vorgesehen:  
 
Flächenbilanz: 
- Gewerbegebiet    92,55 ha 
- Industriegebiet  158,25 ha 
- Verkehrsflächen  

• Bahnanlagen   14,34 ha 

• Straßenverkehrsflächen    36,70 ha  

• Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung     5.33 ha  
- Flächen für Versorgungsanlagen    34.82 ha 
- Grünflächen  

• öffentliche Grünflächen  137.17 ha 

• private Grünflächen      1,12 ha  
- Wasserfläche      3,72 ha 
- Ackerfläche    35,44 ha 

 
Gesamtfläche:  519,45 ha  
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Übernommen aus der Begründung zum Bebauungsplan „Über den Springen“ 
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1.3  Umweltschutzziele einschlägiger Fachgesetze und Fachplanungen sowie deren Be- 
  deutung für das Plangebiet, Planungsalternativen 
Gesetzliche Grundlagen: 
Baugesetzbuch (BauGB)  
Die nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in der Umweltprüfung zu berücksichtigenden Belange des Umwelt-
schutzes, sind im vorliegenden Fall: 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, und das Wirkungsgefüge 
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,  

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG),  

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 
insgesamt,  

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,  

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern,  

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie,  

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 
Abfall- und Immissionsschutzrechts,  

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur 
Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht 
überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben 
a bis d,  

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die aufgrund 
der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder 
Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i.  
 
Zu berücksichtigen sind außerdem die Belange der Freizeit und Erholung sowie der Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 und 5 BauGB).  
Die Bodenschutzklausel des BauGB (§ 1a Abs. 2) beinhaltet die Forderung mit Grund und Boden 
sparsam und schonend umzugehen. Um eine zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen für bauliche 
Nutzungen zu minimieren, müssen Alternativen wie eine Wiedernutzbarmachung von Flächen, eine 
Nachverdichtung sowie andere Innenentwicklungsmaßnahmen geprüft werden und gegebenenfalls 
vorgezogen werden.  
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Landesnaturschutzgesetz Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA)  
Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage und Erholungs-
raum des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, 
wiederherzustellen, dass 

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,  

• die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit von Boden, Wasser, Luft, 
Klima, Tier- und Pflanzenwelt (einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume) sowie der 
biologischen Vielfalt,  

• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft im 
Sinne einer nachhaltigen umweltgerechten Entwicklung auf Dauer gesichert werden. Daneben 
sind die Belange des Arten- und Biotopschutzes zu berücksichtigen.  
 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV)  
Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodeneinwirkungen abzuwehren, der Boden und Altlasten 
sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige 
Einwirkungen auf den Boden zu treffen.  
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Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner 
Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden werden (§ 1 
BBodSchG). Gemäß BBodSchG und BBodSchV wurden Maßnahmen getroffen, welche die natürliche 
Bodenfunktion aufrechterhalten.  
 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Wassergesetz Sachsen-Anhalt (WG LSA)  
Gewässer (inklusive des Grundwassers) sind als Bestandteil des Naturhaushalts zu sichern. Sie sind 
so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen 
ihrer ökologischen Funktion unterbleiben. Damit soll insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewähr-
leistet werden. Im Rahmen der geplanten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Festsetzung des 
Bebauungsplanes „Über den Springen“ sind die Bewirtschaftungsziele für die oberirdischen Gewässer 
gemäß § 27 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) , sowie für das Grundwasser gemäß § 47 WHG einzuhalten 
und umzusetzen.  
 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und seine Verordnungen (BImSchV), Verwaltungsvor-
schriften (VwV) und Technischen Anleitungen (TA)  
Im BImSchG ist der Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der 
Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) so-
wie Vorbeugung hinsichtlich der Entstehung von Immissionen geregelt. Dabei sind im Rahmen der 
vorliegenden Planung insbesondere folgende Verordnungen und Verwaltungsvorschriften relevant:  

• TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft),  

• TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm),  

• 6. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung),  

• 22. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft),  

• 24. BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung).  
 
Im Zusammenhang mit dem Lärmschutz sind ferner die DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) und die 
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) relevant. 
 
Europarechtlicher Artenschutz  
Bei der Zulassung und Ausführung von Vorhaben sind die Auswirkungen auf europarechtlich (Habitat-
schutz) geschützte und auf nationaler Ebene gleichgestellte Arten zu prüfen. Im Zuge des 
Bauvorhabens wurden faunistische Untersuchungen durchgeführt (vgl. ÖKOTOP GbR 2022). Als 
Anlage zum Umweltbericht wird im weiteren Verfahren eine gesonderte artenschutzrechtliche Prüfung 
durchgeführt. 
 
Fachplanungen: 
Die für das Plangebiet vorliegenden Fachplanungen, Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan, 
wurden hinsichtlich zu berücksichtigender Vorgaben und Entwicklungsziele für Natur und Landschaft 
ausgewertet.  
 
Ziele der Raumordnung 
Die Bereitstellung von Industrie- und Gewerbeflächen entspricht den Zielen und Grundsätzen des 
Landesentwicklungsplans 2010 des Landes Sachsen-Anhalt (LEP 2010 LSA) und des Regionalen 
Entwicklungsplanes für die Planungsregion Magdeburg 2006. Der Regionale Entwicklungsplan für die 
Planungsregion Magdeburg (REP MD) befindet sich derzeit in der Neuaufstellung. Die öffentliche 
Auslegung des 2. Entwurfs fand im Zeitraum vom 16.11.-18.12.2020 und vom 11.01.- 5.3.2021 statt. 
Die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung sind als sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung zu beachten. 
 
Gemäß Landesentwicklungsplan (Beikarte 1) liegt die Region Magdeburg im Schnittpunkt mehrerer 
überregionaler Entwicklungsachsen von europäischer Bedeutung sowie von Bundes- und 
Landesbedeutung. Dies erfordert die Positionierung als Wirtschafts-, Wissenschafts- und 
Technologieregion von europäischem Rang (vgl. Z 20 LEP 2010 LSA).  
 
Der Standort Magdeburg / Sülzetal wird gemäß Ziel Z 57 (LEP 2010 LSA, Z 35 2. Entwurf REP MD) als 
Vorrangstandort mit übergeordneter strategischer Bedeutung für neue Industrieansiedlungen 
festgelegt. Eine räumliche Präzisierung des Vorrangstandortes erfolgt durch die Regionalplanung.  
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Karte 2: Lageplanausschnitt des 2. Regionalen Entwicklungsplanes mit der Darstellung der 
Vorhabensfläche 
 
Im 2. Entwurf des REP MD ist die bestehende Teilfläche auf dem Gebiet der Gemeinde Sülzetal als 
Vorrangstandort mit übergeordneter strategischer Bedeutung für neue Industrieansiedlungen 
dargestellt und das Areal des Eulenbergs als in Planung befindlicher Vorrangstandort. Der Standort wird 
entsprechend des Zieles Z 57 (LEP 2010 LSA) durch interkommunale Kooperation entwickelt. 
Die Neuerschließung und Erweiterung von Industrie- und Gewerbeflächen an Vorrangstandorten (…) 
ist sicherzustellen (Z 56 LEP 2010 LSA, Z 34 2. Entwurf REP MD). Durch geeignete 
Flächenausweisungen an diesen wichtigen Entwicklungsstandorten soll die Verfügbarkeit attraktiver, 
d.h. wettbewerbsfähiger und großflächiger Industrie- und Gewerbegebietsflächen sichergestellt werden, 
welche sich im internationalen Wettbewerb um große Investitionsvorhaben behaupten können. Der 
Standort des High-Tec-Parks erfüllt dabei alle Kriterien, wie sie von großen Investoren bei der 
Standortwahl verlangt werden: Der Standort verfügt über eine besondere Lagegunst, d.h. zwei 
Anschlüsse ohne Ortsdurchfahrten an die BAB 14 über die L 50 und über die B 81. Zusammenhängende 
Flächengrößen über 20 ha können an diesem Standort sichergestellt werden.  
Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes werden die Voraussetzungen für eine schnelle 
Verfügbarkeit und Bebaubarkeit geschaffen. 
 
Die beabsichtigte Entwicklung des Industrie- und Gewerbegebietes „Über den Springen“ als Teil des 
geplanten interkommunalen High-Tec-Parks dient der Umsetzung der vorgenannten Ziele.3 
 
Flächennutzungsplan 
Bebauungspläne sind aus dem wirksamen Flächennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 BauGB). Im 
wirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Der 
Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren gem.  § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB geändert.4 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Übernommen aus der Begründung zum Bebauungsplan „Über den Springen“ 
4 Übernommen aus der Begründung zum Bebauungsplan „Über den Springen“ 
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Den Landschaftsrahmenplan erarbeitete in den Jahren 1993 – 1996 das Büro SCHUBE + WESTHUS 
aus Magdeburg. Im Landschaftsrahmenplan für den Bördekreis wird die  Fläche des Industriegebietes 
zur Magdeburger Börde gezählt und als Ackerfläche dargestellt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Landschaftsrahmenplanes für den Bördekreis war die dynamische Entwicklung der Gemeinde Sülzetal 
noch nicht absehbar. Aus diesem Grund wurden im Landschaftsrahmenplan keine Festlegungen bzw. 
Hinweise zur Entwicklung der Gewerbe- und Industrieflächen nördlich von Langenweddingen getroffen.  
 
Den Landschaftsplan für die Gemeinde erstellte 1998 das Büro PLASA  - Ingenieurgesellschaft aus 
Magdeburg. Darin wird die Fläche des geplanten Gewerbe- und Industrieparks als Ackerfläche 
dargestellt. Die Abweichungen von den Zielen des Landschaftsplanes ergaben sich aus dem stark 
gestiegenen Bedarf an Gewerbe- und  Industrieflächen in der Region durch die Genehmigung des 
benachbarten Bebauungsplanes „Eulenberg“ in der Landeshauptstadt Magdeburg. Der Standort für das 
neue Gewerbe- und Industriegebiet ist wegen der Anbindung an die bestehenden Industrie- und 
Gewerbegebiete und die verkehrliche Erschließung sehr günstig.  
Es entsteht zwischen der Bahnlinie, der K 1163, der L 50 und der B 81 sowie der Autobahn eine 
geschlossene gewerblich und industriell genutzte Fläche (High-Tec-Park). Dieser Komplex führt zu 
keinerlei Belästigung der Bevölkerung in den angrenzenden Ortschaften, schafft aber viele 
Arbeitsplätze. Durch die Autobahn, die B 81 und die Bahnlinie bestehen bereits starke Zäsuren in der 
Landschaft, so dass die Bebauung sich auf vorbelasteten Flächen entwickelt.  
Es wurden bei der Entwicklung des Bebauungsplanes die Bedeutung des Raumes für den 
Naturhaushalt und die wirtschaftlichen Vorteile des Standortes (vorhandene Industrieflächen, 
Erschließung, Verkehrsanbindung und Vorbelastung) gegeneinander abgewogen. Im Ergebnis dieser 
Abwägung hat die Gemeinde Sülzetal entschieden, den Bebauungsplan „Über den Springen“ 
entsprechend des Bedarfs zu entwickeln. Damit wird eine Ansiedlung eines großflächigen High-Tec-
Parks ermöglicht. 
 
 

1.4 Schutzgebiete, Schutzausweisungen 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen folgende Schutzgebiete bzw. Schutzausweisungen 
nach Naturschutz-, Wasser- oder Denkmalschutzrecht vor: 

 
Geschützte Biotope nach § 22 NatSchG LSA  i.V.m. § 30 BNatSchG  
Entsprechend des Zustands, der Artenzusammensetzung und der Ausdehnung werden die folgenden 
Flächen als Geschütztes Biotop nach § 22 NatSchG LSA geschützt: 
 
§ 22 NatSchG LSA (1) Nummer 8 erfasst die Hecken und Feldgehölze außerhalb erwerbsgärtnerisch 
genutzter Flächen. 
 
Westliche Feldhecke GB-0256BOE 
Mehrreihige Feldhecke aus einheimischen Bäumen und Sträuchern. Genauere Angaben zur 
Artenzusammensetzung können der Tabelle ab Seite 17 entnommen werden.  Der mehrreihigen 
Feldhecken sind beidseitig breite Grassäume vorgelagert. Das Gehölz hat sich aus einem beidseitig 
bewachsenen Feldweg entwickelt. Dieser ist als Hohlweg abschnittsweise noch vorhanden . Jetzt ist es 
eine mehrreihig geschlossene und sehr wertvoll Feldhecke.  
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Karte 3: Geschützte Biotope 
 
Östliche Feldhecke GB_0229BOE  
Einreihige Baumpflanzung mit Strauchschicht entlang des vorhandenen Erschließungsweges  
Es sind vor allem einheimische und standortgerechte Baum- und Straucharten zu finden. Genauere 
Angaben zur Artenzusammensetzung können der Tabelle ab Seite 17 entnommen werden.  Entgegen 
der Erfassung bei der Naturschutzbehörde kann man davon ausgehen, dass die gesamte Feldhecke 
bis zur B 81 die Kriterien für ein „Geschütztes Biotop“ erfüllt und dementsprechend zu behandeln ist.  
 
Pappelwäldchen am Seerennengraben 
Es handelt sich um einen Pappelbestand, der am Zusammenbrechen ist. Der Baumbestand besteht 
ausschließlich aus Hybridpappeln. Unter dem lichten Bestand hat sich eine dichte Strauchschicht mit 
ersten dauerhaften Bäumen entwickelt. Die Strauchschicht besteht aus Hundsrosen, Weißdorn, 
Schlehen und Holunder. Diese Fläche kann wegen der naturnahen Artenzusammensetzung und 
Bedeutung als Lebensraum ebenfalls als geschütztes Biotop nach § 22 NatSchG LSA i.V. m. § 30 
BNatSchG angesehen werden.  
 
Der folgende „Geschützte Landschaftsbestandteil“ liegt außerhalb des Gebietes, südlich der B 71, ist 
aber direkt vom Vorhaben betroffen, da das Grundwasser, das existenziell für das GLB ist, auf den 
Flächen des geplanten Bebauungsplanes gespeist wird. Jede Versiegelung in diesem Bereich und 
Veränderung der Grundwasserneubildung hat direkte Auswirkungen auf das Wasserdargebot im GLB: 
Daher werden die Wechselwirkungen zwischen dem Bearbeitungsgebiet und dem GLB im vorliegenden 
Umweltbericht untersucht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Westliche Feldhecke  
GB-0256BOE Östliche Feldhecke  

GB-0229BOE 

Pappelwäldchen am 
Seerennengraben 

Springe 
GLB0002BOE 

LSG „Fauler See“ 
LSG0002BOE 
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Geschützter Landschaftsbestandteil nach § 35 NatSchG LSA i.V.m. § 29 BNatSchG 
Springe (GLB0002BOE) Fläche 4,4 ha (siehe Bild 1 und 2) 
Bei der Springe handelt es sich um ein Feuchtgebiet etwas südlich des Vorhabens zwischen der B 81 
und der Bahnlinie, am nördlichen Ortsrand von Langenweddingen. Es handelt sich um einen 
ehemaligen Bodenabbau, in dem sich Feuchtlebensräume und Stillgewässer entwickelt haben. Der 
Bodenabbau wurde auf einem kleinen Höhenrücken südlich des ehemaligen Grabens angelegt. 
Gespeist werden die Gewässer und Quellen in der Springe auch vom Grundwasser aus dem 
Geltungsbereich. Teile des Einzugsbereichs werden mit der Ausweisung des Gewerbe- und 
Industriegebietes überplant. Im vorliegenden Gutachten werden die Auswirkungen des Vorhabens 
(Versiegelung von Grundflächen und Einschränkung der Grundwasserneubildung) auf das GLB 
untersucht. Es werden Maßnahmen im Umweltbericht abgeleitet, um Beeinträchtigungen des GLB 
auszuschließen. .   
 

 
Bild 1: Blick in das GLB „Springe“ 
 

 
Bild 2: Röhrichtflächen im GLB „Springe“ 
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Landschaftsschutzgebiete nach § 26 BNatSchG 
Fauler See (LSG0021BOE) 
Westlich des Vorhabens befindet sich das Landschaftsschutzgebiet „Fauler See“ Der „Faule See“ ist 
eine mehr oder weniger feuchte Niederung, mit Salzquellen, salzgeprägten Wiesen, Wäldern mit 
Bruchwaldcharakter, Pappelforsten und Trockengebüschen. Während der im Westen des LSG 
befindliche Teich durch eine Quelle mit sehr geringem Chloridgehalt (0,08 %) gespeist wird, weist das 
Quellwasser des Tümpels im Osten einen Salzgehalt von etwa 0,6 % auf. Außerdem sind hier messbar 
höhere Wassertemperaturen vorhanden, die in normalen Wintern ein Zufrieren der Gräben verhindern.5 
Das Landschaftsschutzgebiet wird von dem Gewerbe- und Industriegebiet nicht berührt. Das geplante 
Vorhaben liegt deutlich außerhalb des LSG. Auswirkungen könnten bei einer großräumigen 
Grundwasserabsenkung entstehen. Dies ist gegenwärtig nicht geplant und müsste in einem 
gesonderten Verfahren betrachtet werden. Das LSG „Fauler See“ liegt oberhalb des Vorhabens, 
dadurch sind höchstwahrscheinlich keine Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu erwarten.  
 
Festgesetzte Ersatzmaßnahme durch das Planfeststellungsverfahren für die Autobahn A 14 - 
Nachrichtliche Übernahme: 
Entlang des Seerennengrabens wurden weite Bereiche als Ersatzmaßnahme für den Neubau der BAB 
14 ausgewiesen. Dabei handelt es ich um breite Sukzessionsstreifen bzw. Wiesenstreifen. Zielbiotop 
entsprechend der Planfeststellung war die Entwicklung von mesophilem Grünland. Auf diesen Flächen 
ist keine Veränderung gegenüber der Planfeststellung für die BAB A 14 geplant.  
 

 
Karte 4: Lage der Ersatzmaßnahmen für die A 14 
 
Weitere Schutzgebiete und Schutzobjekte nach Landes-, Bundes- und Europarecht werden durch das 
Vorhaben nicht direkt betroffen. Auch sind keine entsprechend der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie vom 21.05.1992, §§ 32 - 37 BNatSchG) Anhang I geschützten 
Lebensräume nach Anhang II geschützten Arten in der näheren Umgebung zu finden.  
Ebenso befindet sich kein gemeldetes FFH- oder EU-Vogelschutzgebiet in der näheren Umgebung des 
Untersuchungsraumes. 

                                                 
5 Veröffentlichung des Landesamtes für Umweltschutz / Internet 22.09.22 „Die 
Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts 2000 

Ersatzmaßnahmen 
für die A 14 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.1  Bestandsaufnahme und Bewertung 
Die Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation der Umwelt und ihrer Bestandteile gemäß § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB erfolgt auf Grundlage vorhandener Planunterlagen und Informationen sowie 
Bestandserhebungen vor Ort.  Auf der Grundlage der Erfassungen aus dem Landschaftsplan und 
Landschaftsrahmenplan wurden die Biotope und Teilräume entsprechend der Luftbilder abgegrenzt und 
durch kartierungsarbeiten im Gelände untersetzt. Dabei erfolgte die Zuordnung entsprechend 
SCHUBOTH (2010). Das Ergebnis kann der Anlage 1, Karte 01 entnommen werden.  

 
2.1.1  Schutzgut Mensch (incl. menschliche Gesundheit) 
Unter dem Schutzgut Mensch ist die Bevölkerung im Allgemeinen und ihre Gesundheit bzw. ihr 
Wohlbefinden zu betrachten. Zur Wahrung dieser Daseinsgrundfunktionen sind insbesondere als 
Schutzziel das Wohnen und die Regenerationsmöglichkeiten zu nennen. Daraus abgeleitet sind zu 
berücksichtigen:  

• die Wohn- und Wohnumfeldfunktion und  

• die Erholungsfunktion.  
 

Die Beurteilung der Umwelterheblichkeit von Beeinträchtigungen orientiert sich dabei an folgenden 
Rechtsnormen und Richtlinien: 
 
Lärm, Erschütterungen 

- 16. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) (Verkehrslärm-Schutzverordnung) 
- Richtlinie zur Berechnung von Schallimmissionen von Schienenwegen (Schall 03) 
- DIN 4150, Teil 2 – Erschütterung im Bauwesen, Einwirkung auf Menschen in Gebäuden 

In der Verkehrslärmschutzverordnung sind die Lärmschutz auslösenden Kriterien festgelegt, wie die 
Definition der wesentlichen baulichen oder immissionsbedingten Änderung, die zu beachtenden 
Immissionsgrenzwerte und die Einstufung der Schutzansprüche entsprechend der betroffenen 
Bebauung nach definierten Gebietskategorien. 

 
Beschreibung Ist-Zustand 
Der Planungsraum und sein unmittelbares Umfeld sind von intensiver menschlicher Inanspruchnahme 
geprägt. Das Plangebiet selber wird zum größten Teil ackerbaulich genutzt. Am östlichen Rand, direkt 
an der B 81,  liegt ein einzelnes Wohngebäude. Weiter östlich, hinter der B 81, beginnt der  Gewerbepark 
Sülzetal und in Richtung Süden beginnt hinter der Bahnstrecke das Gewerbegebiet Langenweddingen.  
Die nächste Ortschaft liegt mit Langenweddingen in rund 0,8 km Entfernung.  
Entlang der B 81 und der K 1163 führen gemäß des Landesradverkehrsplanes des Landes Sachsen-
Anhalt „lokale Radrouten bzw. lokale Netzverbindungen6“. Daneben können die bestehenden Feldwege 
als Fuß-/Radweg genutzt werden. Die Erholungsfunktion im Planungsgebiet beschränkt sich auf die 
genannten Wege. Aufenthaltsbereiche sind nur kleinflächig am östlichen Rand zu finden 
(Wochenendhausgebiet an der B 81). Hier wurden um den Teich einige Wochenendgrundstücke 
angelegt. Diese sind bebaut und weisen einen dichten Gehölzbestand auf.  
Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind insbesondere die bestehenden Lärmbelastungen, aus-
gehend von der BAB 14, der Bahnlinie sowie der B 81 als spezifische Vorbelastungen anzusprechen. 
Zusätzliche Beeinträchtigungen, insbesondere der Erholungseignung, bestehen durch die 
Intensivierung der Landwirtschaft (Ausräumung).  
Eine besondere Funktion für den Menschen und seine Gesundheit sind im Geltungsbereich und 
angrenzend nicht zu finden. Eine zukünftige Beeinträchtigung der Fläche kann vom angrenzenden 
Industriegebiet Eulenberg (Landeshauptstadt Magdeburg) ausgehen. Dies wird auch beim Gutachten 
(SLG GmbH 2023)  heraus gearbeitet. Im Gutachten heißt es dazu: 
 
„Insbesondere der rechtskräftige Bebauungsplan B-Plan „Eulenberg“ ist für die maßgeblichen 
Immissionsorte aufgrund der Größe als plangegebene „Geräusch-Vorbelastung“ zu betrachten. Eine 
weitere „Geräusch-Vorbelastung“ besteht durch das Industriegebiet „Am Jungfernberg“ der Gemeinde 
Sülzetal, OT Osterweddingen. Darüber hinaus besteht für die überwiegende Mehrzahl der 
maßgeblichen Immissionsorte jeweils eine „Geräusch-Vorbelastung“ durch kleinere Gewerbe- und 
Handwerksbetriebe im näheren Umfeld. Auch einige Windenergieanlagen sind im Einwirkungsbereich 
als „Geräusch- Vorbelastung“ zu betrachten. Auf eine detaillierte Auflistung wird an dieser Stelle 
verzichtet, weil dies ohne weiteren Erkenntnisgewinn für die weiteren schalltechnischen Berechnungen 
ist.  

                                                 
6 Land Sachsen – Anhalt (2010) Landesradwegeplan Sachsen Anhalt 
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Es lässt sich jedoch die Schlussfolgerung ziehen, dass aus schalltechnischer Sicht an den 
maßgeblichen Immissionsorten im Tages- und Nachtzeitraum eine „Geräusch-Vorbelastung“ 
vorhanden ist und bei den schalltechnischen Berechnungen im Rahmen der Geräuschkontingentierung 
nach DIN 45691 /10/ zu berücksichtigen Ist.“(SLG GmbH 2023) 

 
Bewertung 
Bedingt durch die hohe Vorbelastung der Wohnnutzung und der relativ geringen Erholungseignung der 
ausgeräumten Agrarlandschaft hat dieses Schutzgut nur eine relativ geringe Bedeutung für die Flächen 
im Untersuchungsraum. Die möglichen Beeinträchtigungen der Wohnfunktion durch Lärm aus dem 
geplanten Industriegebiet werden beachtet und umgesetzt.  
Wertvoll als Erholungsfläche ist das kleinflächige Wochenendgebiet am östlichen Rand des Vorhabens.  
 
 

2.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
Die Gemeinde Sülzetal mit ihren Ortsteilen befindet sich in den naturräumlichen Haupteinheiten der 
Magdeburger Börde. Der Geltungsbereich des Planungsraumes wird geprägt durch die flachwellige 
Landschaft der Natureinheit der „Magdeburger Börde“.  
 
Potenzielle natürliche Vegetation  
Als potentielle natürliche Vegetation kann man für den Untersuchungsraum einen typischen Haselwurz 
– Labkraut – Traubeneichen - Hainbuchenwald annehmen (Quelle: LAU 2000). Im Untersuchungsraum 
sind keine Reste dieser Pflanzengesellschaft mehr vorhanden.  
Die PNV wird als diejenige Vegetation definiert, die sich unter den gegenwärtigen Umweltbedingungen 
ausbilden würde, wenn jegliche Veränderungen durch den Menschen unterbleiben würden und die 
Vegetation Zeit fände, sich bis zu ihrem Endzustand zu entwickeln. Mit dem Modell der pnV wird das 
standörtliche Entwicklungspotenzial dargestellt. Auf der Basis dieses Modells können daher u. a. 
geeignete Maßnahmen zur Biotopneuschaffung und -entwicklung abgeleitet werden.  
 
Reale Vegetation  
Um den gegenwärtigen Zustand des Plangebietes zu erfassen, wurde im September 2022 eine 
Biotoptypenkartierung anhand der „Kartieranleitung Lebensraumtypen Sachsen – Anhalt, Teil Offenland 
vom LAU 11.05.2010“ durchgeführt. Zusätzlich erfolgt eine Erfassung von naturschutzfachlich 
relevanten Pflanzenarten (gemäß § 7, Abs. 2, Nr. 13 bzw. Nr. 14 BNatSchG besonders bzw. streng 
geschützte Pflanzenarten und Pflanzenarten der Roten Liste). Die erfassten Biotoptypen sind in Tab. 1 
und Plan 1 – 4  dargestellt.  
 
Das Plangebiet ist von intensiv genutzten, großflächigen Ackerschlägen (AIB) geprägt, die im Jahr 2022 
hauptsächlich mit Winterweizen und zu kleineren Anteilen mit Raps, Mais, Kartoffeln und Wintergerste 
bewirtschaftet wurden. Die großen Ackerflächen werden durch Baumreihen und Feldhecken 
unterbrochen. Wichtige Strukturen sind die Baumreihen und Sukzessionsflächen entlang des 
Seegrabens und die beiden von Nord nach Süd verlaufenden Feldhecken. Es handelt sich meist um 
hocheutrophe Standorte mit allgemein verbreiteten Arten. Die sehr gute Nährstoffversorgung des 
Standortes ergibt sich aus dem Ausgangssubstrat (Schwarzerdeboden) und der landwirtschaftlichen 
Nutzung. 
 
Gebietsbeschreibung:  
Die Beschreibung der Flächen  beginnt am südlichen Rand, an der Bahnlinie Langenweddingen – 
Oschersleben. In diesem Bereich zwischen der Bahnlinie, der Kreisstraße und dem westlichen 
Feldgehölz ist die Fläche relativ eben. Hier bestimmen ausgeräumte Ackerflächen den 
Landschaftsraum. Entlang der Kreisstraße findet man auf der Westseite eine Baumreihe und auf der 
Ostseite wurde ein breiter Grünlandstreifen angelegt. Dieser beginnt am ersten Querweg und endet  am 
Seerennengraben. Zum Seerennengraben fällt das Gelände deutlich ab. Weiter in Richtung Osten, 
zwischen den beiden Feldhecken, ist das Gelände flachwellig. Am Schnittpunkt der östlichen Feldhecke 
mit der B 81  beginnt eine Mulde, die sich weit in das Gelände zieht (Richtung Nordwesten). Dies sind 
die Reste des Oberlaufs der Springe, eines Grabens, der an der B 81 beginnt. Zum Seerennengraben 
im Norden steigt das Gelände noch einmal an und fällt dann sehr deutlich in den Talraum ab. Hier ist 
auch ein Pappelwäldchen zu finden, das auf diesem erosionsgefährdeten Flächen angelegt wurde.  
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Die Pappeln (Hybridpappeln) sind am Zusammenbrechen, aber in der Strauchschicht haben sich 
standortgerechte einheimische Baum- und Straucharten angesiedelt. Die Flächen zwischen den beiden 
Feldhecken werden durch den intensiv genutzten Acker dominiert. Weiter in Richtung Osten folgen 
Ackerflächen bis an den Seerennengraben.  
Hier ist deutlich in der Mitte des Gewässerverlaufs, eine Mulde ablesbar, die in Richtung 
Seerennengraben entwässert. Ansonsten ist der Talraum des Grabens deutlich ablesbar. Direkt an der 
B 81 befindet sich auf einer Grünlandfläche ein Abgrabungsgewässer. Oberhalb dieses Gewässers 
beginnt grabenbegleitend eine Pappelreihe, die sich bis zur Kreisstraße zieht.   
Nordöstlich des Seerennengrabens steigt das Gelände wieder an. Hier werden die Ackerflächen durch 
eine wegebegleitende Hecke unterbrochen. Der Talraum ist auch hier deutlich ablesbar.  
 
Der Untersuchungsraum hat mehrere Bedeutungsebenen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen. Einmal 
die vorhandenen Biotope und deren Funktion als Lebensraum. Dies wird durch die hier ermittelten 
Flächen, die Beschreibung und die Kartierung dokumentiert. Dazu kommt die Verbundfunktion, die 
einen wichtigen Aspekt abbildet. Durch die Flächengröße und die vorhandene Ausstattung hat der 
Raum eine besondere Bedeutung für den Biotopverbund. Besonders die Anbindung des „Faulen Sees“ 
an die übergeordneten Landschaftsräume ist von besonderer Bedeutung.  
 

 
Karte 5:  Lageplan aus dem „Ökologischen Verbundsystem des Landes Sachsen – Anhalt , Landkreis 
Börde“ – Ausschnitt vom Planungsraum. 
 
Biotopverbund: 
Die besondere Bedeutung der Flächen entlang des Seerennengrabens (Nr. 194 auf der Karte 5 ) für 
den Biotopverbund wird deutlich durch die Darstellung im Regionalen Entwicklungsplan für die Region 
Magdeburg und den folgenden Ausführungen aus der Biotopverbundplanung des LAU, in dem die 
Festlegungen fachlich untersetzt werden.  
 
Der „Faule See“ (Nr. 197 auf der Karte 5) liegt unmittelbar östlich der Ortslage Wanzleben inmitten von 
intensiv genutzten Ackerflächen der Magdeburger Börde. Ähnlich wie bei den Domerslebener 
Seewiesen handelt es sich hier um ein Senkungsbecken, das durch Auslaugungsprozesse von Salz 
oder Gips entstanden ist. Im 18. Jahrhundert wurde der See trockengelegt und als Weideland genutzt. 
Bestrebungen in den 50er Jahren, dieses Gebiet in eine intensiv genutzte Grünlandniederung zu 
überführen, schlugen fehl.  
 
 
 
 

Geltungsbereich 
Bebauungsplan „Über 
den Springen“ 
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Der „Faule See“ stellt zum heutigen Zeitpunkt einen arten- und strukturreichen Komplex verschiedenster 
Biotope dar. Dazu gehören: Auenwälder im Westteil, Pappelforste im Nordteil, Grünlandflächen u.a. 
auch Feuchtwiesen, Schilfröhrichte, Seggenrieder, zahlreiche Entwässerungsgräben, Teiche und 
Tümpel sowie Gehölzbestände. 7 
 
Von besonderer Bedeutung sind die verschiedenen Formen der Salzvegetation. Die 
Salzpflanzengesellschaften zeichnen sich durch eine arten- und strukturreiche Ausprägung mit vielen 
seltenen bzw. gefährdeten Tier- und Pflanzenarten aus. Dazu gehören beispielsweise Echter Eibisch, 
Sellerie, Entferntährige Segge, Zierliches Tausendgüldenkraut, Bleiches Waldvöglein, Deutscher 
Enzian, Strandmilchkraut, Wiesenalant, Strandwegerich, Großes Flohkraut oder Stranddreizack.  
Des Weiteren besitzt dieses Gebiet eine hohe Bedeutung als Nahrungs- und bzw. Bruthabitat für 
zahlreiche bestandsbedrohte Vögel (z.B. Sperbergrasmücke, Neuntöter, Kiebitz) sowie als Lebensraum 
einer Vielzahl von an diesen Lebensraum angepassten Insekten (v.a. Libellen).  
Hinweise aus der Biotopverbundplanung zur Fläche 194 (siehe Karte 5): 

Begründung (Schutzziel/ ökologischer Wert/ Bedeutung für das BVS): 
• Wertvolle Biotopverbundstrecke (regionale Bedeutung) und Gliederungselement in 

der weitgehend ausgeräumten Agrarlandschaft der Magdeburger Börde zwischen den 
überregionalen Biotopverbundeinheiten Faule See und Sülzetal 

• Komplex aus Fließgewässer, Gehölzbeständen (Baumreihen, Gebüsche, schmale 
Laubholzforste), Grünland, Stillgewässer, Röhrichte und Staudenfluren 

• Vorkommen von seltenen bzw. geschützten Pflanzenarten 
• Erhalt und Entwicklung des Seerennengrabens als potentiell wertvolles, lineares 

Landschaftselement in der Ackerlandschaft 
 
Teile des „Faulen Sees“ sind als FND ausgewiesen. Dazu gehören: Pflanzenstandort Salzpflanzen bei 
Wanzleben (FND 44); Quelltümpel Wanzleben (FND 45); Deltagraben (FND 46,) und Enziantrift (FND 
50). Darüber hinaus weist dieses Gebiet einen sehr hohen Anteil an besonders geschützten Biotopen 
(gemäß § 30 NatSchG LSA) auf. 
Im Pflege- und Entwicklungsplan für das LSG „Faule See“ (Landkreis Bördekreis, 1999) wird detailliert 
auf die einzelnen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen eingegangen.  
Ziel für diese überregional bedeutsame Biotopverbundeinheit besteht im Erhalt und in der Entwicklung 
der vorhandenen ökologisch wertvollen Lebensräume bzw. dem Erhalt des Strukturreichtums. 
Besonderer Schutz gilt der halophilen Fauna und Flora. 
 
Dieses Ziel kann durch folgenden Maßnahmen realisiert werden: 

• Gewässersanierung (z.B. zusätzliche Uferbepflanzungen mit standorttypischen einheimischen 
Gehölzen, Entschlammung einiger Teiche) 

• Erhalt und Entwicklung der Salzvegetation (z.B. Sicherung eines genügend hohen 
Wasserstandes, Wiederaufnahme einer extensiven Nutzung, gezielte Pflegemaßnahmen in 
verschilften Salzwiesen) 

• Naturnahe Entwicklung der Waldbestände und sonstigen Gehölze (Sicherung naturnaher 
Gehölzbestände, langfristige Umwandlung von Pappelforsten in naturnahe Wälder) 

• Schaffung einer Pufferzone um das zukünftige NSG zur Verminderung von Nährstoffeinträgen 

• Herstellung eines Biotopverbundes zum Sülzetal bzw. dem strukturarmen Offenland. 
 
Der Faule See mit seinen wertvollen Flächen liegt außerhalb des Planungsraumes. Direkte 
Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. Der Untersuchungsraum selbst, berührt den 
Seerennengraben, den Abfluss des „Faulen Sees“ und der Anbindung des Komplexes an 
übergeordnete Strukturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Übernommen aus „Ökologischen Verbundsystem des Landes Sachsen – Anhalt , Landkreis Börde“ 
vom LAU Sachsen – Anhalt  
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Hinweise zum Seerennengraben  

• Wertvolle Biotopverbundstrecke (regionale Bedeutung -  siehe Karte 5) und 
Gliederungselement in der weitgehend ausgeräumten Agrarlandschaft der Magdeburger 
Börde zwischen den überregionalen Biotopverbundeinheiten Faule See und Sülzetal 

• Komplex aus Fließgewässer, Gehölzbeständen (Baumreihen, Gebüsche, schmale 
Laubholzforste), Grünland, Stillgewässer, Röhrichte und Staudenfluren 

• Vorkommen von seltenen bzw. geschützten Pflanzenarten 

• Erhalt und Entwicklung des Seerennengrabens als potentiell wertvolles, lineares 
Landschaftselement in der Ackerlandschaft8 

 
In Richtung Fauler See wird der Biotopverbund gegenwärtig durch die Verrohrung / den Durchlass der 
K 11163 unterbrochen.  
 
Ebenso besteht auch in Richtung Sülze kein durchgehender Verbund. Dieser wird in der unmittelbaren 
Nachbarschaft zum Vorhabensraum durch verschiedene Durchlässe (wie auf den Bildern 3, 4 und 5 zu 
erkennen.) unterbrochen. Diese können den folgenden Bildern entnommen werden.  
 

 
Bild 3:  Querung der Bahnlinie,  
Der Seerennengraben ist unter dem Weg verrohrt.  
 

                                                 
8 Ökologisches Verbundsystem des Landes Sachsen – Anhalt, Landkreis Börde  MLU und LAU 
Sachsen -Anhalt 2005 
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Bild 4:  Durchlass unter der B 81 
 
 

 
Bild 5:  Durchlass unter der alten B 81 
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Bild 6:  Naturnaher Abschnitt zwischen B 81 und Bahnlinie 
 
Unabhängig von den gegenwärtigen Einschränkungen besitzt der Seerennengraben gerade in der 
ausgeräumten Landschaft eine große Bedeutung als Biotopverbundachse und ein sehr hohes Potential 
für eine naturnahe Entwicklung.  
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Beschreibung der Teilbereiche: 
Die Kennzeichnung der Biotoptypen erfolgt entsprechend des  Kataloges der Biotoptypen und 
Nutzungstypen für die CIR-luftbildgestützte Biotoptypen- und Nutzungstypenkartierung im Land 
Sachsen-Anhalt, Stand 14.08.1992 vom Landesamt für Umweltschutz. 
 

HHB Strauch-Baumhecke aus überwiegend einheimischen Arten  

Das Gebiet wird durch zwei fast in nordsüdlicher Richtung verlaufende Feldhecken geprägt. Es handelt 
sich um geschützte Biotope nach § 22 NatSchG LSA  i.V.m. § 30 BNatSchG. 
 
Westliches Feldgehölz: (GB_0256BOE) 
Dieses hat sich wahrscheinlich beidseitig eines zugewachsenen Feldwegs entwickelt. Die 
Artenzusammensetzung ist naturnah und das Gehölz wertvoll. Beidseitig wurden dem Gehölz breite 
Krautsäume (Siehe bei GIA) vorgelagert. Es sind die folgenden Arten vorhanden: 
Feldahorn, Robinien, Stieleichen, Spitzahorn, Hundsrose, Erbsenstrauch, Holunder. Zur Ergänzung 
wurde vor wenigen Jahren am südlichen Ende des  Feldgehölzes eine Pflanzung angelegt. Diese 
besteht aus den folgenden Arten: Pfaffenhütchen, Weißdorn, Hundsrose, Holunder, Schlehe, 
Feldahorn, Hartriegel, Eberesche. 
 
Östliches Feldgehölz (GB_0229BOE) 
Dieses ist wesentlich schmaler als das weiter westlich gelegene Feldgehölz (GB_0256BOE). Es handelt 
sich um eine einreihige Baumpflanzung mit einem breiten Strauchbestand. Das Feldgehölz verläuft 
neben dem gepflasterten Weg. Es wurden die folgenden Arten festgestellt: 
Winterlinden, Bergahorn, Hainbuchen, Weißdorn, Teufelszwirn, Hartriegel, Hundsrosen, Schneebeeren 
und Erbsensträucher. Durch den Landkreis wurde nur der Abschnitt nördlich des Weges in Richtung 
Ottersleben als geschützter Landschaftsbestandteil“ registriert. Man kann aber bedingt durch die 
Artenzusammensetzung und die Struktur davon ausgehen, dass die gesamte Hecke nach „ 22 NatSchG 
LSA i.V.m. mit § 30 BNatSchG geschützt ist.  
 
Entlang des Weges zur Brücke über die B 81 steht eine Hecke aus einheimischen Sträuchern und 
Obstbäumen (Pflaumen). Hier dominieren Pflaumenwildlinge, Schlehen und Weißdorn den Bestand.  
Diese Hecke ist aus einer Obstbaumreihe (Pflaumen) hervorgegangen. Zwischen den 
Obsthochstämmen haben sich Sträucher angesiedelt. Es sind auch Spitzahorne, Walnussbäume, 
Traubenkirschen, Hundsrosen, Brombeeren und Flieder zu finden. Diese Hecke kann wegen der 
Artenzusammensetzung (gebietseigenen Laubholzarten dominierte Gehölzbestände – 
Einstufungskriterien der Biotoprichtlinie LSA) nicht als  § 22 Biotop gewertet werden. Es dominieren die 
Wildlinge der Pflaume (Prunus domestica) die Hecke.  
 

HHC Feldhecke aus standortfremden Gehölzen 

Entlang der B 81 wurde zwischen der Siedlung Baumschule und der Brücke über die B 81, parallel zur 
B 81, eine Feldhecke angepflanzt. Diese wird vom Eschenahorn dominiert. Weiterhin stehen hier späte 
Traubenkirschen, Schlehen, Hundsrosen, Spitzahorn, Liguster und Wildpflaumen.  
 

HRB Baumreihe aus überwiegend einheimischen Gehölzen  

Es sind mehrere Baumreihen im Gebiet zu finden. Eine verläuft im nördlichen Teil quer über die Fläche 
und verbindet die beiden Feldhecken. Diese besteht überwiegend aus Bergahornen. Ein Großteil der 
Bäume ist abgestorben und auch die noch vorhandenen Bäume sehen nicht mehr gut aus. Unter den 
Bäumen findet man  eine gräserdominierte Ruderalflur. Durch die Verluste ist die Baumreihe sehr lückig 
und erfüllt nicht die Kriterien nach § 21 NatSchG LSA, einmal sind die Lücken innerhalb der Baumreihe 
zu groß und zum anderen verläuft die Baumreihe nicht entlang eines Weges oder einer anderen 
Verkehrsfläche.  
 

HRA Obstbaumreihe 

Am Seerennengraben wurde auf einer Wiesenfläche eine kurze Obstbaumreihe als Teil der Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen für die BAB A 14 angepflanzt.  
 

HRC Baumreihe aus überwiegend nicht-einheimischen Gehölzen 

Entlang des Seerennengrabens wurde einseitig eine Pappelreihe angepflanzt. Die Pappeln haben ihr 
Bestandsoptimum erreicht und beginnen zusammenzubrechen.  Hier ist viel stehendes aber auch 
liegendes Totholz als Lebensgrundlage für viele geschützte Tierarten  vorhanden.  
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HYA Gebüsch aus überwiegend einheimischen Arten  

An verschiedenen Stellen haben sich auf der Fläche Gebüsche angesiedelt, wie zum Beispiel am Ende 
der Feldhecken (GB-0229BOE) an der B 71. Hier sind auch Reste des Grabens „Springe“ zu finden. 
Zwischen der B 71 und dem Feldweg ist noch ein Graben als Vorflut vorhanden. Danach ist der Graben 
verrohrt.  
 

HEX Einzelbaum 

Am südlichen Ende der westlichen Feldhecke (GB_0256 BOE) steht ein einzelner Apfelbaum, der als 
Einzelbaum kartiert wurde.  Dieser alte Apfelhochstamm hat einen Stammdurchmesser von ca. 35 cm 
und einen Kronendurchmesser von 5 m.  
 

XXP Pappelwäldchen  

Am nördlichen Rand des Geltungsbereichs wurde am Seerennengraben ein Pappelwäldchen 
angepflanzt. Die Pappeln sind am zusammenbrechen (Alter und geänderte klimatische Bedingungen), 
aber die Strauchschicht unter den Pappeln entwickelt sich sehr gut und hat einen fast geschlossenen 
Bestand gebildet. Dieser besteht aus den folgenden Arten: Feldahorn, Spitzahorn, Weißdorn, Liguster, 
Winterlinden, Schlehe usw. Damit hat sich unter dem Schirm der Pappeln ein Feldgehölz aus 
einheimischen Arten angesiedelt. Es handelt sich um geschützte Biotope nach § 22 NatSchG LSA  
i.V.m. § 30 BNatSchG. Durch den zusammenbrechenden Pappelbestand ist auf der Fläche viel 
stehendes aber auch liegendes Totholz als Lebensgrundlage für viele geschützte Arten vorhanden. Dies 
muss unbedingt erhalten werden.  
 

FBF Begradigter und ausgebauter Bachlauf 

Im Nordosten stößt der Geltungsbereich an den Seerennengraben. Dieser entwässert den 
Planungsraum und die sich weiter nordwestlich anschließenden Flächen in Richtung Sülze. Entlang des 
Grabens wurde als Ausgleich für den Neubau der BAB 14 ein breiter Gewässerschonstreifen angelegt. 
Dieser soll sich entsprechend der natürlichen Sukzession entwickeln und wurde als Intensivgrünland 
(gegenwärtiger Zustand) (GIA) kartiert. Diese Randstreifen werden von den angrenzenden Landwirten 
gepflegt und daher regelmäßig gemäht. Diese Fläche wird erhalten und durch das Vorhaben nicht 
verändert.  
Bei der Kartierung im September 2022 wurde festgestellt, dass das Gewässer über weite Strecken 
trocken war und daher nur periodisch Wasser führt. Weiterhin wurde ein Stau (Biber? - Äste usw.) kurz 
vor dem Durchlass unter der B 81 festgestellt. Dieser staut das Wasser bis fast zum Beginn der 
Pappelreihe. Ab diesem Stau führt der Bach ständig Wasser. Bis zur Sülze sind weitere Hindernisse im 
Gewässer vorhanden, so dass das Wasser zurückgestaut wird.  
 

SED Nährstoffreiches Abbaugewässer 

Am östlichen Rand des Geltungsbereichs neben dem Seerennengraben wurden zwei kleinere 
Gewässer durch die Abgrabung von Lockergestein angelegt. Ein Gewässer liegt innerhalb der 
Freizeitsiedlung und ist schwer zugänglich. Dieses ist vollständig eingewachsen (Bäume und Sträucher) 
die Ufer sind sehr steil.  
Beim zweiten handelt es sich um ein etwas größeres Gewässer. Auch dieses Gewässer ist durch 
Abgrabungen entstanden. An den Ufern findet man Hochstaudenfluren und auch Gebüsche. Im 
Gewässer fehlen Strukturen. Die Lebensräume sind auch sehr einheitlich.  
 

NUY Sonstige feuchte Hochstaudenflur 

Die Böschungen des Seerennengrabens wurden als feuchte Hochstaudenflur kartiert. Die hier 
vorhandenen Pflanzengesellschaften sind sehr differenziert und stark vom Wasserdargebot abhängig. 
Alle Pflanzengemeinschaften zeigen einen hohen Nährstoffgehalt an. Stellenweise haben sich auch 
Dominanzbestände nitrophiler Arten herausgebildet.  
 

GSB Rasenflächen 

Entlang der Kreisstraße wurde ein breiter Rasenstreifen angelegt. Dieser ist relativ artenarm und wurde 
mit Wirtschaftsgräsern angesät.  
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GIA Intensivgrünland 

Als Intensivgrünland wurden die breiten Krautsäume am Seerennengraben und vor den Feldhecken 
kartiert. Hier wurde Grünland angesät, das auch regelmäßig gemäht wird. Allgemein sind die Flächen 
noch relativ einheitlich mit einem relativ geringen Artenspektrum, wobei teilweise auch weitere Arten 
schon eingewandert sind. Die Flächen sind wertvoller und artenreicher als Rasenflächen und wurden 
entsprechend bewertet. 
 
Entlang des Seerennengrabens wurden über weite Strecken Ausgleichsflächen für den Ausbau der A 
14 festgesetzt. Diese wurden entsprechend ihres gegenwärtigen Zustandes /Artenzusammensetzung) 
als Intensivgrünland beschrieben. Laut der Planungen für die A 14 soll sich hier ein mesophiles 
Grünland ansiedeln. Aus diesem Grund wird für mögliche Eingriffe hier das geplante Zielbiotop 
angenommen. Diese Flächen werden nur punktuell für die geplanten Querungen des Grabens berührt.  
 

URA Ausdauernde Ruderalflur  

Hierbei handelt es sich um den schmalen  Krautsaum entlang des Feldweges und der Straßen (Gräben 
und Böschungen). Auf diesem schmalen Streifen findet man eine Ruderalflur mit verschiedenen 
Kräutern und Gräsern.  
Die Ruderalflur besteht aus Arten wie u. a. Krausem Ampfer (Rumex crispus), Acker-Kratzdistel (Cirsium 
arvense), Gefleckter Schierling (Conium maculatum), Zaunwinde (Calystegia purpurata), Rainfarn 
(Tanacetum vulgare). 
 

AI  

Der Untersuchungsraum selbst und die Umgebung werden großflächig und sehr intensiv als Ackerfläche 
genutzt. Die Bewirtschaftung erfolgt mit einer eingeschränkten Fruchtfolge.  
 

Gerade die einseitige Fruchtfolge hat deutliche Auswirkungen auf den Bestand an Greifvögeln zur 

Folge. Durch die Reduzierung des Feldfutteranbaus und der Hackfrüchte, der Intensivierung und der 

schnellen und „verlustfreien" Ernte kam es zum Zusammenbruch der Kleinsäugerpopulation auf den 

Äckern, der Nahrungsgrundlage der Greifvögel.  

Durch die intensive Bewirtschaftung wurden die Ackersaumgesellschaften weit zurückgedrängt bzw. 

sind gar nicht mehr oder nur noch in einer sehr artenarmen Zusammensetzung anzutreffen. 

Die Intensität der Nutzung zeigt sich durch die relativ hohen Dünger-, Insektizid-, Herbizidgaben. Durch 

die industrielle Nutzungsform (Monokultur) ist die typische Segetalflora der Börde, der Kleinen 

Wolfsmilch und der Echten Nachtnelke (Euphorbia-Melandrietum) zusammengebrochen.  

Bei den vorkommenden Arten handelt es sich fast ausschließlich um Ubiquisten (Allerweltsarten; weit 

verbreitete Arten), also solchen Arten, mit einer weiten ökologischen Amplitude und damit einer aus 

naturschutzfachlicher Sicht nur geringen Bedeutung. Dazu gehören stickstoffliebende Arten wie die 

Große Brennnessel, Gemeines Kreuzkraut, Wiesen-Kerbel, Sternmiere, Taubnessel und Quecke. Des 

Weiteren findet man häufig den Rainfarn, die Geruchlose Kamille, Beifuß, Mohn, Klee, Wegerich und 

Deutsches Weidelgras.  

 

Man trifft nur noch eine verarmte Flora an, die sich zumeist auf die ersten 20 - 30 m entlang der 

Ackerraine konzentriert (Einwanderung von Arten von Ackerrainen auf die Ackerfläche). Aus diesem 

Grund sind Insekten und Kleinsäuger meist nur am Rand der Ackerflächen zu finden. Somit konzentriert 

sich auch das Nahrungsangebot für die Vögel auf diesem Geländestreifen. Durch den schnellen 

Blattschluss der Kulturpflanzen können schon meist ab Anfang Mai (je nach Witterung) die Greifvögel 

aus der Luft  ihre Beute auf den Ackerflächen nicht mehr erkennen. Dadurch fallen viele Ackerflächen 

als  Nahrungsfläche für Greifvögel  aus.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Angaben zur Artenzusammensetzung der Ackerflächen wurden aus dem Umweltbericht für den 
Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Sülzetal übernommen. Quelle Büro W. Westhus 
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AKE / BWD Gartenanlage / Bungalow / Laube 

Am östlichen Rand findet man um ein Gewässer (Abgrabungsgewässer) mehrere Grundstücke, die der 
Wochenenderholung dienen. Auf den Grundstücken ist ein umfangreicher Baum- und Strauchbestand 
zu finden.  
Besonders möchten wir bei dem Gelände auf das Vorkommen von zwei invasiven Arten hinweisen, 
einmal den Essigbaum (Rhus typhina) und zum anderen dem Sachalin-Knöterich (Reynoutria 
sachalinensis). Der Essigbaum kann relativ einfach bekämpft werden. Größere Probleme wird der 
Sachalin-Knöterich bereiten. Dieser muss vor einer Einbeziehung der Flächen in die 
Ausgleichsmaßnahme beseitigt werden, denn ohne eine Bekämpfung würde sich die invasive Art 
deutlich ausbreiten und den Wert der Ausgleichsfläche reduzieren.  
 

 

 
Bild 7: Breiter Saum aus Sachalin-Knöterich an den Wochenendgärten 

 
AKB Obst- und Gemüsegarten  

Um das unten beschriebene Gebäude wurden Gartenflächen angelegt. Diese bestehen meist aus 
Rasenflächen mit einer rahmenden Gehölzpflanzung.  
 

BDA Ländlich geprägtes Dorfgebiet 

Am östlichen Rand, an der B 81 steht ein einzelnes Gebäude mit Nebengelass. An dieses Gebäude 
schließen sich die oben beschriebenen Gartenflächen an.  
 

VSB Mehrspurige Straße  

Das Gebiet wird in Richtung Westen und Osten durch vorhandene Verkehrsanlagen begrenzt. In 
Richtung Westen stößt die Fläche an die K 11 63 (Langenwedddingen - Schleibnitz) einer gut 
ausgebauten zweispurigen Kreisstraße. Diese wurde mit Bitumen befestigt. Auf der Westseite der 
Straße (außerhalb des Geltungsbereichs) wurde eine Obstbaumreihe angepflanzt. 
In Richtung Osten begrenzt den Geltungsbereich die vierspurige B 81 (Magdeburg – Halberstadt) den 
Untersuchungsraum. Diese führt als Brücke über die Bahnstrecke. Auf den Böschungen sind 
gräserdominierte Ruderalfluren zu finden.  
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VWC ausgebauter Weg  

Das Gebiet wird durch verschiedene Wege erschlossen. Diese sind unterschiedlich ausgebaut. Man 
findet hier Betonspurbahnen, Pflasterwege (Natursteinpflaster) und mit Schotter befestigte Wege. Alle 
Wegeflächen werden intensiv genutzt (landwirtschaftlicher Verkehr) und sind vegetationsfrei. 
Die Wege werden zumeist von einer Ruderalflur (URA) begleitet, bestehend aus Weißer Lichtnelke 
(Silene latifolia), Krausem Ampfer (Rumex crispus), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), Filz-Klette 
(Arctium tomentosa) u. a. 
 

VBA Gleisanlage in Betrieb 

In Richtung Süden wird die Fläche von der Bahnlinie Magdeburg – Oschersleben begrenzt, eine 
eingleisige Strecke. Diese verläuft in etwa auf dem vorhandenen Geländeniveau. Beidseitig sind 
ausgedehnte Ruderalfluren mit einer beginnenden Verbuschung zu finden. Südlich schließt sich hier 
das Gewerbegebiet Langenweddingen an.  
 

 
Schutzgebiete und Schutzobjekte nach Landes-, Bundes- und Europarecht siehe Punkt 1.4 
 
 

 
Bild 8:  Blick auf den Rand des geschützten Biotops (GB_0256BOE) 
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Bild 9:  Blick auf den Weg entlang des geschützten Biotops (Feldhecke GB_0229BOE) 
 

 
Bild 10:  Pappelwäldchen am nördlichen Rand  mit aufkommendem Unterwuchs 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind alle im Planungsraum erfassten Biotoptypen aufgelistet und darüber 
hinaus entsprechend des Bewertungsmodells Sachsen-Anhalts (RdErl. 12.3.2009, Wiederinkraftsetzen 
und zweite Änderung) bewertet worden. Das Modell bewertet die Biotoptypen insbesondere anhand der 
Kriterien Naturnähe, Seltenheit, Gefährdung und Wiederherstellbarkeit und klassifiziert sie nach ihrer 
Bedeutung.  
 
In der Bewertungsliste, die auf der Kartieranleitung beruht, wurde jedem Biotoptyp entsprechend seiner 
naturschutzfachlichen Wertigkeit ein Biotopwert zugeordnet, der maximal „30“ erreichen kann. Dabei 
entspricht der Wert „0“ dem niedrigsten und „30“ dem höchsten naturschutzfachlichen Wert. Dies 
spiegelt sich auch in der folgenden Bewertung wider.  
 
 
 


